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Vorschlag 1, zu §13(1): 

S 13 Ab5.1 lautet: 

-'li 8ei der 8e5tia.un9 de, "aße, der Wa'5erbenutzu09 

ist auf den 8edarf de, 8ewerber' 50wie auf die be5tehenden 

wa5,erwirt5chaftlichen Verhältni55e. insbesondere a�f da, 

nach "enge und 8e5chaffenhe1t vorhandene wa" erdargebot ait 

Rück,icht auf den wechselnden wa55ecstand. auf die Vermeidung 

von Spitzenbelastungen des Wasserdargebots , beia Grundwasur 

auch auf seine natürliche Erneuerun9. 8edacht � nehaen. Da­

bei ,iod die nach dem Stand der Techn1k .�9ljcheA und "l � H10-

blick auf die bestehenden wa'5erwlrt,chaftiichen Verhältn1" e 

geboteoen "aßnahaen vocz:usehen� �'"'L,.;{fi ·"GE�· ENT\A '-RF 
I . , .. \ " , ! . V'lt V:f!S 

Z' " .  __ " .  __ . __ . __ .... ( ." ·Gt/" 9 ... ...: ... 

Datum: - 1. D [Z, 1988 
,'/ 

Begründung: / I l' r' /:" :/1" (j.A r1 t7 1-, " /, J'. . <lfl II(.;O-_---t,'t-Xl J Verteilt. � � ____ -{':':"":- .. _"" ,? 
Spitzenbelastungen durch eine Wasserb��t�ung, z. urc eine Was-
serversorgungsanlage oder durch eine Wasserkraftanlage sind hin­
sichtlich des Zeitpunktes ihres Auftretens nicht genauer vorher­
sehbar. Werden für eine Wasserbenutzung größere Benutzungs­
schwankungen bewilligt, muß daher praktisch jederzeit mit einer 
Spitzenbelastung des Wasserdargebots gerechnet werden. Das 
bedeutet aber, daß bei einem Verfahren über ein weiteres Wasser­
benutzungsrecht die - genehmigte - Spitzenbelastung als jeder-
zeit mögliche Verminderung des Wasserdargebots in Rechnung zu 
stellen ist. Es muß daher so vorgegangen werden, als wäre das 
vorhandene Wasserdargebot dauernd um den - genehmigten - Spitzen­
bedarf abgemindert. 

Mit dem hier eingefügten Satz und der Einfügung im §103, Abs. 1, 
lit K) soll erreicht werden, daß bei der Genehmigung von Wasser­
benutzungsanlagen die Frage einer eventuellen Spitzenbelastung 
abgeklärt wird und im Wasserrechtsverfahren möglichst zurück­
haltend größere Schwankungen des Ausmaßes der Wasserbenutzung 
bewilligt werden. Als Beispiel sei angeführt, daß ein ent­
sprechend hoher Wasserkonsens zur Deckung des Wasserbedarfs 
zur Füllung der Swimmingpools (das nur im Spätfrühjahr statt­
findet), ein Wasserdargebot für andere Nutzer blockieren kann. 
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TECHNISCHE W-nVfHSmIT WIN 
iNS-·-jTL:"T :� Ct�_·; 

HYDR/ÄULi�. Cj E\!Y/�S;::.E f-:l< L'����, =­
Uf\JD "'/V/�'SS�:pv./: �T�:;C�-�·�,;:·i­

A-'!O.:�f) v:nEi\! Kl�.BL�PL/\.TZ -:2 

Vorschlag 2, zu §2 1 (2): 

121 Ansuchen ua Wlederverleihung eines bereitl aUlgeüb­

ten wasse�benutzungsrechte� können frühestenl zehn Jahre. 

spätestens ein Jahr vor Ablauf der Bevilil gungidauer geiteilt 

werden. Der Ablauf der Bewilligungldauer ilt bil zur rechts­

kräftigen Entscheidung über diesen Antrag geheaat. Der bi.her 

Berechtigte hat Anspruch au! Wiederverleihung. wenn öffent­

liche Interessen nicht ia Wege stehen 
I im Wasserdargebot 

keine wesentlichen Veränderungen eingetreten sind 

Begründung: 

und die wasserbenutzung 
dea Stand der Technik entsprlcht. In dlesea Fall gilt dle 

Wasserbenutzung als bestehendes Recht ia Sinne des, 16. 'ür 

die bi.herige Wasserbenutzung eingeräu.te Zwang.rechte blei­

ben ia Fall der Wiederverleihung beltehen. Die Durchführung 
einer aündlichen Verhandlung ist nicht erforderlich. 

Es ist eindeutig erwiesen, daß im Osten österreichs in den 

letzten Jahrzehnten geringere Niederschläge auftraten als vorher 

(Untersuchungsbeginn mit der Jahrhundertwende) . Die Verminderung 

der jährlichen Niederschlagshöhe führt zwangsläufig zu einer 

Verminderung des Wasserdargebots. Durch die kleine Einfügung 

könnte dieser Umstand berücksichtigt werden. 
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TECHNISCHE m{IVERSiTÄT WiEN 
ji'J�·;i:TL. r ,--<c. 

HYDRAULlf<, Gc..vv.i.'"S.:;Ef";\U�!::< 
Ur\lD \'V.tJ,SSEFt\·\'! f�·f S��:-�/\:·:-! 

A.-1040 WiEN, KARLSPLATZ .3 

Vorschlag 3, zu §27(3) 

Begründung: 

(3) Wa
.
r nach erfolgter Uer�tc:llung und I';bc:trie�tlung ei­ner aenehmlgten Anlage �ur Au�nutzungM" �not",isthc .. K.atd 

der potentiellen Energie 

de� Wassers der nrdnungsgemälk Hetneh während dreier aukin-
anderfolgender Jahre eingestellt. ohne daß die VorausselLungen 
des Erlöschens nach Abs. I lit. I vorliegen. sn bnn dem Berech-
tigten. falb nicht die Betriebsein�tellung erweislich durch di� Be-
triebsverhältnisse oder außerordentliche vom Willen des Berech-
tigten unabhängige Umstände bc:dingt war. von Amb wegen oder 
auf Anlräg de!> l.andes. einc:s Bezir .... e!>. einer Gemeinde oder an-
den:r Interessenten vun der zur Genehmigung der Anlage bc:ru-
fenen Behürde eine angemessene. mindestens mit einem Jahre LU 

bemessende histlur Wiederaufnahme de!> ordnungsmäßigcn He-
triebc:s mit der An .... ündigung bc:!>timnu werdcn. daß nach fru"oht-
losem Ablaufe der Frist da!> WiI!iscrbc:nulLung!oredlt all> erl,r..chen 
erklärt würde. 

Definition nach ÖNORM M7103 vom Juli 1976, Begriff 1.2. 
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Vorschlag 4, §38(3): 

i 38 Ab6.3 lAutet: 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 
iNSTI-rUi FLih 

HYDRAULIK. GE'vVAS3ERKUNDE 
UND WA��SERV·.'!FnSCH.l'.FT 

A-1040 WIEN, KARLSPLIl.TZ 13 

-(31 Al6 HochwA6 6erAbflu8gebiet (Ab6.l1 gilt dA6 bel 

30-jährigen Hochwä6 6ern überflutete Gebiet. Die Geenzen der 

HochwA66 e  ubfl u8gebi e te /l.ö ... ter( 1-1 CI.., 
sollen 

In den bei den Ge.einden Auf-

liegenden Abdrucken der K t 1 A .6tr • •• ppe, In Flächenw1d.ung6_ 

und BebAuung6plänen, 1n Grund6.tzkonzepten und GefAhrenzonen_ 

plänen oder 6on6t in 

werden.-

geeigneter We15e er61chtlich ge •• cht 

Begründung: 

Vielfach werden in österreich Hochwasserabflußgebiete un­

zweckmäßig genutzt (z.B. durch Errichtung von Bauten). Dadurch 

entstehen örtliche, aber auch überörtliche Probleme mit der 

Hochwasserabfuhr. Als Mindestabhilfe sollte angestrebt werden, 

daß eine Information über Hochwasserabflußgebiete allgemein 

vorhanden ist. 
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• 

Vor schlag 5 und 6, zu § 1 03, (1), K) 

k) bel Wdsserbenul�ung�an!d�en Angdben Ubel Oie D.an.prucnt. 

Wasser.enge Je Sekunde, Tag und Jahr, 

(mit Angabe der 

Schwankungsbreite dieser Größe) , 
uber die AU'Wlckun-

gen auf 

SOWie bel 

Gewassec bei Höchst- , "lttel- und Ni.derw •••• r 

sonst aasgebl1chen kaaaerfithlUilg*I, ff '" 

Durchflußverhältnisse 

sowie über 

die zu. Schutz dec Gewasser vorgesehenen "aSnahaen 15 13 
Abs.l); 

Begründung: 

Einschaltung 1 schon bei §13, Abs. 1 begründet. 

Einschaltung 2 wäre erforderlich, da die Aussage nicht 

nur für Oberflächengewässer sondern auch für das Grundwasser 

gelten soll. Beim Grundwasser kann man aber nicht von einer 

"Wasserführung" sprechen, sondern müßte den gleichwertigen 

Ausdruck "Durchflußverhältnisse" anwenden. 
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